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Erwägungen

E. 4
Umständehalber sind ausnahmsweise keine Kosten zu erheben. Parteient- schädigungen
sind ebenfalls keine zuzusprechen: Dem Beschwerdeführer nicht, weil er als unterliegende
Partei gilt (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO), und der Beschwer- degegnerin nicht, weil ihr im
vorliegenden Verfahren keine Umtriebe entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es
wird beschlossen:
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